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An wen richtet sich dieses Merkblatt? 

Dieses Merkblatt richtet sich an Sie, wenn Sie mindestens 18 Jahre alt und noch nicht im AHV-

Rentenalter sind, im Kanton Luzern wohnen möchten und eine Behinderung haben. Sie woh-

nen zuhause oder in einer Institution und möchten ausziehen? Sie möchten allein oder in einer 

WG wohnen? Dann erhalten Sie nachfolgend Informationen dazu. Es werden Ihnen verschie-

dene Tipps bezüglich der Finanzierung gegeben. Außerdem werden Ihnen verschiedene Bera-

tungsstellen vorgeschlagen, um beim Wohnen Unterstützung zu erhalten. 

In diesem Merkblatt werden lediglich die finanziellen und rechtlichen Aspekte eines Umzuges 

thematisiert. Uns ist aber bewusst, dass ein Umzug in eine eigenständige inklusive Wohnform 

nicht nur diesbezüglich Fragen aufwirft, sondern dass auch Ängste und andere psychologische 

Aspekte eine wichtige Rolle spielen. Aus Ressourcengründen werden wir darauf aber nicht 

eingehen können.  

 

Für wen ist dieses Merkblatt ebenfalls spannend? 

Das Merkblatt ist auch für Personen, die selbst keine Behinderung haben, jedoch offen dafür 

sind, mit Menschen mit einer Behinderung zusammenzuleben. Hierzu zählen auch Menschen, 

die mit ihren Partnern oder Partnerinnen mit Behinderung zusammenleben.  

 

Informationen für Assistenzpersonen 

Personen, die darüber nachdenken als Assistenzperson zu arbeiten, finden Inputs auf Seite 7. 

 

Persönliche Erfahrungen mit inklusivem Wohnen 

Hier berichten Personen von ihren Erfahrungen, die in einer inklusiven Wohnform leben: 

https://youtu.be/TidlKxFHgkU.  

 

https://youtu.be/TidlKxFHgkU
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In der eigenen Wohnung leben mit Behinderung - woran müssen Sie denken? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Geburtsgebrechen 

Unfall 

 

Krankheit 

Wenn Sie einen Unfall haben, können Sie sich an die Unfallversicherung Ih-

res Arbeitgebers oder wenn Sie nicht angestellt sind, an Ihre private Kran-

kenversicherung wenden, um zu erfahren welche Kosten abgedeckt sind.  

- Bundesgesetz über die Unfallversicherung: Link 

- Informationen zum Unfallversicherungstaggeld: Link 

 

Falls Sie während des Unfalls im Militärdienst sind, übernimmt die  

Militärversicherung gewisse Kosten. 

- Unfall: Link 

- Bundesgesetz über die Militärversicherung: Link 

Wenn Sie krank werden, sollten Sie bei Ihrer Krankenversicherung nachfra-

gen, welche Kosten sie übernehmen.  

- Bundesgesetz über die Krankenversicherung: Link 

- Verordnung über die Krankenversicherung KVV: Link 

Wenn Sie eine freiwillige Krankentaggeldversicherung haben, sollten Sie 

dort nachfragen, welche Kosten durch sie gedeckt werden.  

- Eintrag zur Krankentaggeldversicherung: Link 

Falls Sie während des Krankheitsbeginns im Militärdienst sind, übernimmt 

die Militärversicherung gewisse Kosten. 

- Eintrag zu Krankheit: Link 

- Bundesgesetz über die Militärversicherung: Link 

Ursache Behinderung 

Das sind Gebrechen, die bei vollen-

deter Geburt bestehen. Vor dem 

20. Geburtstag übernimmt die IV 

die Behandlungskosten, nachher 

die Krankenversicherung. 

Liste von Geburtsgebrechen: Link 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/de
https://www.proinfirmis.ch/behindertwastun/ansprueche-bei-erwerbsausfall/unfallversicherungstaggeld.html
https://www.zivi.admin.ch/zivi/de/home/zivi-sein/waehrend-eines-einsatzes/krankheit-unfall.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/3043_3043_3043/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3867_3867_3867/de
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherte-mit-wohnsitz-in-der-schweiz/freiwillige-taggeldversicherung.html
https://www.zivi.admin.ch/zivi/de/home/zivi-sein/waehrend-eines-einsatzes/krankheit-unfall.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/3043_3043_3043/de
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1986/46_46_46/20160301/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1986-46_46_46-20160301-de-pdf-a.pdf
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Sind Sie auf finanzielle Unterstützung oder Unterstützung von anderen Perso-

nen im Alltag angewiesen? 

- Kontakt IV-Luzern: Link 

- Leistungen der IV und Voraussetzungen: Link 

- Taggeld: Link 

- IV-Rente: Link 

Sind Sie bei der IV angemeldet, um evtl. ein Taggeld oder eine Rente zu er-

halten? 

Eventuell haben Sie Anspruch auf Hilfslosenentschädigung. 

- Informationen zur Hilflosenentschädigung: Link 

- Anspruchsvoraussetzungen und weitere Informationen zur 

Hilflosenentschädigung: Link 

Wenn Sie 18 Jahre alt sind, vor Ihrem Gesundheits-

schaden gearbeitet haben und aktuell eine Eingliede-

rung oder Abklärung durchgeführt wird, erhalten Sie 

ein IV-Taggeld.  

Wenn bei Ihnen die Möglichkeit einer Eingliederung 

geprüft worden ist und Sie seit einem Jahr zu mind. 

40% arbeitsunfähig sind, haben Sie Anspruch auf eine  

IV-Rente. Die Höhe Ihrer IV-Rente wird nach Ihrem 

Invaliditätsgrad bestimmt.  

Wenn Sie wegen Ihrer Behinderung Hilfe beim 

selbstständigen Wohnen brauchen, dann können 

Sie Hilflosenentschädigung beantragen. Sie müs-

sen nach der Beantragung ein Jahr warten, bis Sie 

Anspruch haben. Beim Betrag wird zwischen leich-

ter, mittelschwerer oder schwerer Hilflosigkeit un-

terschieden.  

https://www.was-luzern.ch/kontakt?selected=91
https://www.ahv-iv.ch/p/4.01.d
https://www.proinfirmis.ch/behindertwastun/ansprueche-bei-erwerbsausfall/iv-taggeld.html
https://www.proinfirmis.ch/behindertwastun/renten-und-ergaenzungsleistungen/invalidenrenten-der-iv.html
https://www.ahv-iv.ch/p/4.13.d
https://www.proinfirmis.ch/behindertwastun/assistenz/hilflosenentschaedigung-bei-volljaehrigen.html
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- Leistungen der IV und Voraussetzungen: Link 

- Informationen zum IV-Assistenzbeitrag: Link 

- Assistenzberatung: Link  

- Informationen zur EL: Link 

- Anspruchsvoraussetzungen EL und weitere Informatio-

nen: Link 

- Verordnung über die Vergütung von Krankheits- und Be-

hinderungskosten bei den Ergänzungsleistungen: Link  

- Video zur EL für Personen Zuhause: Link 

Wenn Sie eine IV-Rente beziehen, haben Sie evtl. Anspruch auf einen  

IV-Assistenzbeitrag.  

 

Falls Sie bei der IV angemeldet sind, haben Sie evtl. Anspruch auf  

Ergänzungsleistungen (EL)  

 

Wenn Sie eine IV-Rente oder Hilflosenentschädigung 

beziehen und zu Hause leben, können Sie einen  

IV-Assistenzbeitrag beziehen. Mit dem IV-Assistenz-

beitrag können Sie sich Betreuungspersonen zu Hause 

finanzieren.  

Wenn Sie seit mind. 6 Monaten eine IV-Rente, IV-Tag-

geld oder Hilflosenentschädigung beziehen und das 

Mindesteinkommen nicht erreicht wird, können Sie  

Ergänzungsleistungen beantragen. Die EL hilft Ihnen, 

wenn Ihre minimalen Lebenskosten sonst nicht ge-

deckt werden können.  

https://www.ahv-iv.ch/p/4.01.d
https://www.ahv-iv.ch/p/4.14.d#:~:text=Der%20Assistenzbeitrag%20erm%C3%B6glicht%20es%20Bez%C3%BCgerinnen,welche%20die%20erforderlichen%20Hilfeleistungen%20erbringt
https://www.proinfirmis.ch/behindertwastun/assistenz/assistenzbeitrag.html
https://www.ahv-iv.ch/p/5.01.d
https://www.proinfirmis.ch/behindertwastun/renten-und-ergaenzungsleistungen/ergaenzungsleistungen-seit-112021.html
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/881b
https://vimeo.com/544893682?sl_key=appTest
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- Voraussetzungen und Informationen zu den ambulanten 

Leistungen: Link 

 

Eventuell haben Sie Anspruch auf ambulante Leistungen für erwachsene Per-

sonen mit Behinderung im Kanton Luzern. 

 

Wenn Sie all Ihre Ihnen zustehenden finanziellen Quellen gel-

tend gemacht haben, haben Sie allenfalls  

ambulante Leistungen zugute. Das heisst, auch wenn Sie 

keine IV-Assistenzleistungen erhalten, können Sie ambulante 

Leistungen nutzen. Es muss bei Ihnen dafür ein ausgewiese-

ner Bedarf an Unterstützung bestehen.  

Im Bereich Wohnen gibt es ambulante Fachleistungen (Be-

treuungs- und Pflegeleistungen), welche von Fachpersonen 

erbracht werden.  

Ebenfalls gibt es kantonale Assistenzleistungen. Hier können 

Personen, welche keine spezifische Fachausbildung haben, 

bei alltäglichen Aufgaben unterstützen. 

https://disg.lu.ch/themen/Menschen_mit_Behinderungen/Ambulante_Leistungen
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Nützliche Websites für Beratungen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Luniq - Beratung selbstbestimm-

tes Wohnen: Link 

- Pro Infirmis: Link 

- Procap- Beratung bei Sozialversi-

cherungsberatung: Link 

- Schweizerischer Blinden- und 

Sehbehinderten Verband: Link 

- Schweizerischer Blindenbund: 

Link 

- SZBlind: Link 

- Fachstelle Sehbehinderung Zent-

ralschweiz: Link 

- Schweizerischer Gehörlosen-

bund: Link 

- Sonos – Schweizerischer Hörbe-

hindertenverband: Link 

- Beratung für Schwerhörige und 

Gehörlose – BFSUG: Link 

- Luniq - Beratung selbstbestimm-

tes Wohnen: Link 

- Pro Infirmis: Link 

- Procap- Beratung bei Sozialversi-

cherungsberatung: Link 

- Hindernisfreies Bauen Luzern: 

Link  

- Schweizer Paraplegiker-Stiftung: 

Link 

Nützliche Websites nach Behinderungsformen 

Sinnesbehinderung Körperliche Behinderung Kognitive Behinderung  Psychische Behinderung 

- Luniq - Beratung selbstbestimm-

tes Wohnen: Link 

- Pro Infirmis: Link 

- Procap- Beratung bei Sozialversi-

cherungsberatung: Link 

- Insieme-private Wohnformen: 

Link  

- Stiftung Brändi Wohnschule: Link 

- Luniq - Beratung selbstbestimm-

tes Wohnen: Link 

- Pro Infirmis: Link 

- Procap- Beratung bei Sozialversi-

cherungsberatung: Link 

- Sozialberatung Traversa: Link  

- Insieme: Link 

https://luniq.ch/
https://www.proinfirmis.ch/behindertwastun.html
https://www.procap-zentralschweiz.ch/angebot/sozialversicherungsberatung
https://www.sbv-fsa.ch/
https://www.blind.ch/
https://www.szblind.ch/
https://www.fs-z.ch/
https://www.sgb-fss.ch/
https://hoerbehindert.ch/
https://www.bfsug.ch/angebot/beratung/
https://luniq.ch/
https://www.proinfirmis.ch/behindertwastun.html
https://www.procap-zentralschweiz.ch/angebot/sozialversicherungsberatung
https://www.procap.ch/ueber-uns/beratungs-und-fachstellen/hindernisfreies-bauen/luzern/
https://www.paraplegie.ch/de/
https://luniq.ch/
https://www.proinfirmis.ch/behindertwastun.html
https://www.procap-zentralschweiz.ch/angebot/sozialversicherungsberatung
https://insieme.ch/thema/wohnen/private-wohnformen/
https://www.braendi.ch/wohnen/wohnschule/
https://luniq.ch/
https://www.proinfirmis.ch/behindertwastun.html
https://www.procap-zentralschweiz.ch/angebot/sozialversicherungsberatung
https://www.traversa.ch/ambulante_angebote/sozialberatung/
https://insieme.ch/psychologische-fachstelle/
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Informationen zu Assistenzpersonen 

 

Assistenzpersonen begleiten und unterstützen Menschen mit Behinderung im Alltag. Sie können auf individuelle Bedürfnisse eingehen. Sind Sie auf 

der Suche nach Assistenzpersonen, die Sie unterstützen? Oder haben Sie Interesse daran eine Assistenzperson zu werden? Hier finden Sie einige 

nützlich Links und Informationen zu Assistenzplattformen und Assistenzpersonen. 

 

 

 

- CléA: Link 

- Assistenzbüro: Link 

- Begleitetes Wohnen Pro Infirmis: Link 

- Pro Infirmis Anstellung von Assistent*innen: Link 

- Stiftung Pontas: Link  

- Leben wie du und ich – Kompetenzzentrum Assistenz: Link 

- Liste sozialer Einrichtungen: Link 

 

https://www.clea.app/
https://www.assistenzbuero.ch/de/inserate
https://www.proinfirmis.ch/leichte-sprache/luzern/begleitetes-wohnen.html
https://www.proinfirmis.ch/behindertwastun/assistenz/die-anstellung-von-assistentinnen-und-assistenten.html
https://www.pontas.ch/
https://www.lebenwieduundich.ch/
https://disg.lu.ch/-/media/DISG/Dokumente/Themen/Soziale_Einrichtungen/Liste_der_sozialen_Einrichtungen_im_Kanton_Luzern.pdf

